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Die EEG-Umlage, die Stromverbraucher für die Förderung von 
Strom aus erneuerbaren Energien zahlen müssen, wird im Jahr 
2013 stark steigen. Dadurch erhöht sich der Anteil der Ausgaben 
für Strom an den Konsumausgaben privater Haushalte von durch-
schnittlich rund 2,3 Prozent im Jahr 2011 und knapp 2,4 Prozent 
im Jahr 2012 auf knapp 2,5 Prozent im Jahr 2013. Davon entfal-
len 0,5 Prozentpunkte – einschließlich anteiliger Umsatzsteuer 
0,6 Prozentpunkte – auf die EEG-Umlage. Allerdings sind diese 
Anteile für einkommensschwache Haushalte deutlich höher als für 
einkommensstarke Haushalte. Das DIW Berlin hat die regressiven 
Verteilungswirkungen von Strompreissteigerungen im Allgemeinen 
sowie der steigenden EEG-Umlage im Speziellen auf der Grundlage 
der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) des Statistischen 
Bundesamtes sowie des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) be-
rechnet und für 2013 fortgeschrieben. Es zeigt sich, dass vor allem 
die Haushalte mit den niedrigsten Einkommen spürbar durch die 
aktuellen Preissteigerungen belastet werden. 

Wenn man soziale Härten steigender Strompreise für einkommens-
schwache Haushalte kompensieren will, sollten die bestehenden 
Transfersysteme, zum Beispiel zur Grundsicherung, angepasst 
werden. Zugleich sollte durch Beratung und Finanzhilfen gezielt 
die effizientere Verwendung von Strom in einkommensschwachen 
Haushalten gefördert werden, wodurch Stromausgaben dauerhaft 
gesenkt werden können. Außerdem könnte ein allgemeiner Grund-
freibetrag bei der Stromsteuer eingeführt werden. Selbst wenn alle 
drei Maßnahmen zusammen umgesetzt würden, läge die Belastung 
der öffentlichen Haushalte in der gleichen Größenordnung wie das 
Aufkommen aus der anteiligen Umsatzsteuer auf die EEG-Umlage, 
das 2013 auf rund 1,4 Milliarden Euro steigt. 

Die Strompreise für Haushaltskunden sind in den 
letzten Jahren real gestiegen (Abbildung 1). Nach der 
Öffnung des deutschen Strommarkts im Jahr 1998 
sind die Strompreise zunächst kurzzeitig gesunken. 
Danach sind sie für einen Haushalt mit einem durch-
schnittlichen Jahresverbrauch von 3 500 Kilowattstun-
de kontinuierlich auf 25,23 Cent pro Kilowattstunde 
im Jahr 2011 gestiegen. Seit 2008 ist dieses Wachs-
tum insbesondere auf die zunehmende Umlage nach 
dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zurückzu-
führen (Kasten 1). Die EEG-Umlage beträgt im Jahr 
2012 3,59 Cent pro Kilowattstunde. Sie macht damit 
derzeit 13,9 Prozent der Stromrechnung eines Durch-
schnittshaushalts in Deutschland aus. Hinzu kommt 
die Mehrwertsteuer von 0,68 Cent pro Kilowattstun-
de, die auf die EEG-Umlage zu zahlen ist. Für das 
Jahr 2013 wird eine starke Erhöhung der EEG-Umla-
ge auf über fünf Cent pro Kilo wattstunde (ohne antei-
lige Mehrwertsteuer) erwartet. Somit erhöht sich die 
finanzielle Belastung, die von privaten Haushalten – 
unabhängig von ihrem Einkommen – zu tragen ist. 
Vor diesem Hintergrund werden in der politischen 
Diskussion vor allem unerwünschte Verteilungswir-
kungen der EEG-Umlage und mögliche Kompensa-
tionsmaßnahmen diskutiert.1 

Steigender Anteil von Strom an 
den privaten konsumausgaben

Im Jahr 2011 haben die privaten Haushalte 33 Milliar-
den Euro für Strom ausgegeben. Das waren 2,34 Pro-
zent ihrer gesamten Konsumausgaben im Inland (Abbil-
dung 2). Im Wohnbereich entfielen zusätzlich 2,41 Pro-
zent auf Gas und andere Brennstoffe. Einschließlich der 
Ausgaben für Kraft- und Schmierstoffe im Verkehrsbe-
reich von 3,45 Prozent hatten Ausgaben für Energie an 

1 Das DIW Berlin hat diese Zusammenhänge in einer von der Agora 
Energiewende geförderten Kurzstudie analysiert, deren Ergebnisse hier 
dargestellt werden. Agora Energiewende ist ein Projekt der Stiftung Mercator 
und der European Climate Foundation im Rahmen der Smart Energy for Europe 
Platform.

Steigende EEG-Umlage: 
Unerwünschte Verteilungseffekte 
können vermindert werden
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den Konsumausgaben privater Haushalte somit insge-
samt einen Anteil von 8,30 Prozent.

Seit 1970 haben sich die Anteile von Strom an den Kon-
sumausgaben privater Haushalte unterschiedlich ent-
wickelt. Grundsätzlich hängen diese Anteile von der 
(einkommensgetriebenen) Entwicklung der gesamten 
Konsumausgaben, den Strompreisen und dem Strom-
verbrauch ab. Der Anstieg der Ausgaben für Strom seit 
1970 ist zu 80 Prozent auf einen steigenden Stromver-
brauch und nur zu 20 Prozent auf steigende Stromprei-
se zurückzuführen. Es lassen sich vier Perioden unter-
scheiden (Abbildung 3):

•	 Von 1970 bis 1986 ist der Stromverbrauch privater 
Haushalte im früheren Bundesgebiet um 126 Pro-
zent gestiegen. Allerdings sind parallel auch die 
Konsumausgaben der privaten Haushalte im Inland 
preisbereinigt um 49 Prozent gestiegen. Bei nahezu 
gleichbleibenden Preisen ist der Anteil von Strom an 
den Konsumausgaben von 1,51 Prozent im Jahr 1970 
auf 2,31 Prozent im Jahr 1986 gestiegen.

•	 Zwischen 1986 und 1998 konnten dank fallender 
Strompreise und weiter starkem Einkommenswachs-
tum ein leicht steigender Stromverbrauch mehr als aus-
geglichen und der Anteil von Strom an den Konsumaus-
gaben privater Haushalte zu Beginn der Liberalisie-
rung auf 1,78 Prozent im Jahr 1998 reduziert werden. 

•	 Zwischen 1998 – dem Jahr der Strommarktlibera-
lisierung – und 2008 wurde das nur leicht wach-
sende verfügbare Einkommen durch ein ähnliches 
Wachstum des Stromverbrauchs kompensiert. Des-
wegen führten steigende Strompreise zu einer Zu-
nahme des Anteils der Stromausgaben am privaten 
Konsum auf 2,09 Prozent.

•	 Seit 2008 ist der Stromverbrauch der Haushalte na-
hezu konstant und die Strompreise sind bei stei-
gender EEG-Umlage bis 2012 real um zwölf Pro-
zent gestiegen. Bei gleichzeitig wachsenden Haus-
haltseinkommen ist der Anteil der Stromausgaben 
am privaten Konsum dabei insgesamt auf 2,34 Pro-
zent (2011) gestiegen. Unter der Annahme eines kon-
stanten Stromverbrauchs und gleichbleibender Groß-
handelspreise würde dieser Anteil durch steigende 
EEG-Umlage im Jahr 2013 auf rund 2,5 Prozent stei-
gen. Eine spannende Frage für die deutsche Ener-
giepolitik wird sein, in welchem Maße gestiegene 
Stromausgaben privater Haushalte künftig durch 
eine Steigerung der Energieeffizienz ausgeglichen 
werden können.

Armutsgefährdete haushalte stärker 
von steigenden Strompreisen betroffen

Die einzelnen Einkommensgruppen sind von Verän-
derungen der Strompreise unterschiedlich betroffen. 

Abbildung 1

entwicklung und Zusammensetzung des Strompreises für private 
haushalte 
In Cent pro kWh zu Preisen von 20111 
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1 Bei einem Jahresverbrauch von 3 500 kWh.

Quellen: BDEW; Statistisches Bundesamt; Berechnungen  
des DIW Berlin.

© DIW Berlin 2012

Seit 2009 ist der Anteil der EEG-Umlage am Strompreis deutlich gestiegen. 

Abbildung 2

konsumausgaben der privaten haushalte im inland nach 
verwendungszwecken 2011
Anteile in Prozent
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Quellen: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des DIW Berlin. 
© DIW Berlin 2012

An den Konsumausgaben privater Haushalte hatte Strom 2011 einen Anteil von 
2,34 Prozent.
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Wir analysieren diesen Sachverhalt auf Grundlage der 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) sowie 
des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) (Kasten 2). 
Stromverbrauch und Stromausgaben sowie Nettoein-
kommen und Konsumausgaben werden für das Jahr 
2013 fortgeschrieben.

Abbildung 4 zeigt die Stromkostenanteile an den priva-
ten Konsumausgaben für zehn verschiedene Einkom-
mensgruppen für unterschiedliche Jahre. Dabei wird 
das Haushaltseinkommen entsprechend der Haushalts-
größe gewichtet. Ein-Personen-Haushalte in der einkom-
mensschwächsten Gruppe (1. Dezil) haben ein verfügba-
res Einkommen unter 963 Euro pro Monat (2012), eine 
Familie mit zwei Kindern in dieser Gruppe ein Einkom-
men unter 2 460 Euro pro Monat (im Schnitt 1 780 Euro).

Der Strompreisanstieg seit dem Jahr 1998 hat sich insbe-
sondere in den Ausgabenanteilen der unteren beiden De-
zilen ausgewirkt. Im 1. Dezil kam es zu einem Anstieg des 
Stromanteils an den gesamten Ausgaben von 3,1 Prozent 
im Jahr 1998 auf 4,1 Prozent im Jahr 2008. Dieser Anstieg 
spiegelt sowohl steigende Strompreise als auch einen rea-
len Einkommensverlust um zehn Prozent der hier betrach-
teten Haushalte im Zeitraum 1998 bis 2008 wider. Seit 
2008 führten steigende Strompreise (teilweise kompen-
siert durch steigende Einkommen) zu einem Anstieg des 
Anteils von Strom an privaten Konsumausgaben auf vor-
aussichtlich 4,5 Prozent im Jahr 2013. Verglichen mit den 
zusätzlichen Belastungen, die durch die Strompreissteige-
rungen zwischen den Jahren 1998 und 2008 verursacht 
wurden, hat die Erhöhung der EEG-Umlage zwischen 2012 
und 2013 einen vergleichsweise geringen Effekt.

Die Stromausgaben nehmen zwar mit steigendem Net-
toeinkommen zu, aber unterproportional in Rela tion zu 
den Einkommen. Mit steigendem Einkommen reduziert 
sich der Anteil von Strom an den gesamten Konsumaus-
gaben deutlich. Somit wirken alle staatlichen Maßnah-
men, die zu einer Steigerung des Strompreises füh-
ren (EEG, Stromsteuer, Emissionshandel, Förderung 
der Kraft-Wärme-Kopplung), grundsätzlich regressiv.2 

Entsprechend regressiv verläuft die Belastungswirkung 
der EEG-Umlage, da ihr Anteil am Strompreis für alle 
Einkommensgruppen ähnlich ist.3 Während die ein-
kommensschwächsten zehn Prozent der Haushalte im 

2 Bezieht man die Belastungswirkungen von Strompreisen und EEG-Umlage 
auf die Haushaltseinkommen statt auf die Konsumausgaben, fällt die 
Regressivität der Belastung über die Einkommensverteilung stärker aus, da 
Haushalte mit geringerem Einkommen eine höhere Konsumquote haben.

3 Vgl. hierzu Grösche, P., Schröder, C. (2011): On the redistributive effects of 
Germany's feed-in tariff. Economics Working Paper No. 7. Christian-Alb-
rechts-Universität, Kiel sowie Techert, H., Niehues, J., Bardt, H. (2012): 
Ungleiche Belastung durch die Energiewende: Vor allem einkommensstarke 
Haushalte profitieren. Wirtschaftsdienst 8-2012, 507–512.

Abbildung 3

entwicklung des Stromverbrauchs und des Anteils von Strom 
an den konsumausgaben privater haushalte 
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Quellen: AG Energiebilanzen; BDEW; Statistisches Bundesamt; Berechnungen des DIW Berlin.

© DIW Berlin 2012

Der steigende Stromverbrauch hatte seit 1970 einen deutlich größeren Einfluss auf die 
Stromausgaben als der Strompreis.

Abbildung 4

Stromanteil an konsumausgaben privater 
haushalte nach einkommensgruppen1
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Quellen: Berechnungen des DIW Berlin mit Mikrosimulationsanalysen auf 
Grundlage der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) (80-Prozent-Scien-
tific-Use-File des FDZ der statistischen Ämter des Bundes und der Länder); 
Statistisches Bundesamt; AG Energiebilanzen; IEA.

© DIW Berlin 2012

Die Belastungen durch steigende Strompreise sind im untersten Dezil 
am größten.
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Transferansprüche nicht wahrnehmen. 5 Betroffen sind 
dabei vor allem Ein-Personen-Haushalte von Rentnern, 
Studenten und Arbeitskräfte mit geringem Einkommen.

lösungsvorschläge

Um soziale Härten der steigenden Strompreise für ein-
kommensschwache Haushalte zu kompensieren, wer-
den im Folgenden drei verschiedene Lösungsvorschlä-
ge diskutiert: (i) eine Anpassung bestehender Trans-
fersysteme, (ii) eine Reduktion der Stromsteuer durch 
einen Grundfreibetrag und (iii) eine Förderung der ef-
fizienteren Verwendung von Strom.6

5 Gründe für die Nichtbeanspruchung von Leistungen können bestehen in 
der Unkenntnis über die Ansprüche, mangelnder Vertrautheit mit den 
bürokratischen Verfahren, der Scham, als Bittsteller an die Ämter heranzutreten, 
der Angst vor Ver mö gens anrechnungen oder Überprüfungen der Wohnsituati-
on. Vor allem bei der Grundsicherung im Alter spielt die Nichtbeanspruchung 
von Leistungen eine große Rolle. Vgl. Becker, I. (2012): Finanzielle Mindestsiche-
rung und Bedürftigkeit im Alter. Zeitschrift für Sozialreform 58, 123–148. 

6 Neben solchen Maßnahmen wird derzeit diskutiert, wie Strom aus 
erneuerbaren Energien künftig insgesamt mit möglichst geringen Belastungen 
der Verbraucher gefördert werden kann. Insofern sollten eventuelle 
Über förderungen einzelner Technologien, Fehlanreize, die einer Systemintegra-
tion entgegenstehen, und bestehende Ausnahmen von der Umlage überprüft 
werden. Nach vorliegenden Studien ist allerdings kein grundlegender Wechsel 
des Fördersystems erforderlich. Vgl. zum Beispiel Reshaping: Indicators 
assessing the performance of renewable energy support policies in 27 Member 
States, EU Project Report D17.

Jahr 2013 0,9 Prozent ihrer Konsumausgaben dafür auf-
bringen müssen, sind es im einkommensstärksten De-
zil nur 0,4 Prozent (Tabelle 1).4 

haushaltstypen unterschiedlich 
von transfersystemen erfasst

Die Verteilungswirkungen steigender Strompreise kön-
nen in den unteren Einkommensdezilen ein sozialpoliti-
sches Problem darstellen. Für diese Frage ist von großer 
Bedeutung, in welchem Maße unterschiedliche Haus-
haltstypen Anspruch auf soziale Transfers haben und 
diesen auch wahrnehmen. Abbildung 5 zeigt die An-
teile verschiedener Haushaltstypen in verschiedenen 
Einkommenssegmenten. Nur gut die Hälfte der Bevöl-
kerung im untersten Dezil bezieht Grundsicherungs-
leistungen, Bafög oder Wohngeld. Im zweiten Dezil, in 
dem noch etwa die Hälfte der Bevölkerung (nach dem 
gängigen relativen Armutsmaß von weniger als 60 Pro-
zent des Medianeinkommens) als armutsgefährdet ein-
gestuft wird, beträgt diese Quote 28 Prozent. In diesen 
geringen Transferbezugsquoten spiegelt sich das weit-
verbreitete Phänomen wider, dass viele Berechtigte ihre 

4 Basierend auf dem SOEP ergeben sich ähnliche Werte von 1,1 Prozent (1. Dezil) 
beziehungsweise 0,5 Prozent (10. Dezil). Sowohl SOEP als auch EVS führen im 
Durchschnitt zu ungefähr 16 Prozent höheren Anteilen des Stroms an den 
Konsumausgaben privater Haushalte als die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung.

Tabelle 1

Stromausgaben der privaten haushalte 2013 nach einkommensgruppen1 – berechnet nach evS
Anteile in Prozent 

Strom insgesamt bezogen auf darunter EEG-Umlage2 bezogen auf Anteile der Haushalte in Grund- 
sicherung oder mit WohngeldNettoeinkommen Konsumausgaben Nettoeinkommen Konsumausgaben

Untere 5 Prozent 6,10 4,49 1,24 0,91 58,57

 1. Dezil 5,35 4,55 1,07 0,91 53,87

 2. Dezil 3,89 3,94 0,79 0,80 28,48

 3. Dezil 3,28 3,47 0,67 0,70 9,71

 4. Dezil 2,92 3,23 0,59 0,65 4,58

 5. Dezil 2,64 3,06 0,53 0,62 2,36

 6. Dezil 2,47 2,98 0,51 0,61 1,40

 7. Dezil 2,23 2,80 0,46 0,58 0,78

 8. Dezil 1,98 2,63 0,41 0,54 0,53

 9. Dezil 1,70 2,42 0,35 0,50 0,38

 10. Dezil 1,21 2,09 0,25 0,44 0,20

1 Äquivalenzgewichtete Haushaltsnettoeinkommen nach der neuen OECD-Skala, bezogen auf die Bevölkerung in privaten Haushalten.
2 Ausgaben für EEG-Umlage ohne anteilige Mehrwertsteuer.

Quelle: Berechnungen des DIW Berlin mit Mikrosimulationsanalysen auf Grundlage der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 2008.

© DIW Berlin 2012

Die Ausgabenanteile für Strom sind in den unteren Einkommensdezilen höher als in den oberen..
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In der aktuellen Diskussion wird zur Frage der Gegen-
finanzierung entsprechender Maßnahmen insbeson-
dere darauf verwiesen, dass auf die EEG-Umlage auch 
Umsatzsteuer erhoben wird und somit staatliche Meh-
reinnahmen entstehen, die zur sozialpolitischen Ab-
federung verwendet werden könnten. Im Jahr 2011 be-
trugen die Mehrwertsteuereinnahmen auf die EEG-Um-
lage privater Haushalte 937 Millionen Euro.7 Mit der 
steigenden EEG-Umlage werden diese Einnahmen im 
Jahr 2013 auf rund 1,4 Milliarden Euro steigen.8

Grundsicherung, Wohngeld und Bafög anpassen

Für besonders einkommensschwache Haushalte steht 
die Grundsicherung beziehungsweise Wohngeld zur 
Verfügung. Hier gilt es sicherzustellen, dass die Leis-
tung auch die erwarteten Stromkosten umfasst. Der 
aktuelle Regelsatz für die Grundsicherung ergibt sich 
aus Konsumausgaben, die für die untersten 15 Prozent 
der Haushalte bei der Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe 2008 (EVS 2008) erhoben wurden. Für die 
nachfolgenden Jahre bis zur nächsten Stichprobe, die 

7 Deutscher Bundestag, Drucksache 17/10583, 31.8.2012, Antwort der 
Bundesregierung auf Schriftliche Fragen Nr. 15.

8 Den zusätzlichen Mehrwertsteuereinnahmen als Folge der EEG-Umlage 
stehen allerdings bei gesamtwirtschaftlicher Betrachtung verminderte 
Mehrwertsteuereinnahmen an anderer Stelle gegenüber. Dieser Effekt hängt 
unter anderem von den Konsumquoten der privaten Haushalte in unterschied-
lichen Einkommensgruppen ab.

Tabelle 2

Stromausgaben der privaten haushalte 2013 nach einkommensgruppen1 – berechnet nach SOeP
Anteile in Prozent 

Strom insgesamt bezogen auf darunter EEG-Umlage2 bezogen auf Anteile der Haushalte in Grund- 
sicherung oder mit WohngeldNettoeinkommen Konsumausgaben3 Nettoeinkommen Konsumausgaben3

Untere 5 Prozent  6,90  5,08  1,52  1,12 45,06

 1. Dezil  6,10  5,19  1,33  1,13 42,62

 2. Dezil  4,18  4,24  0,94  0,95 24,03

 3. Dezil  3,37  3,56  0,76  0,81 10,25

 4. Dezil  2,78  3,08  0,66  0,73 7,18

 5. Dezil  2,60  3,01  0,61  0,70 2,52

 6. Dezil  2,38  2,86  0,54  0,65 2,97

 7. Dezil  2,17  2,73  0,50  0,63 2,61

 8. Dezil  1,98  2,63  0,47  0,62 1,82

 9. Dezil  1,62  2,30  0,38  0,54 1,10

 10. Dezil  1,15  1,99  0,28  0,48 0,93

1 Äquivalenzgewichtete Haushaltsnettoeinkommen nach der neuen OECD-Skala, bezogen auf die Bevölkerung in privaten Haushalten.
2 Ausgaben für EEG-Umlage ohne anteilige Mehrwertsteuer.
3 Konsumquoten imputiert aus der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 2008.

Quelle: Berechnungen des DIW Berlin mit Mikrosimulationsanalysen auf Grundlage des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP, Befragungsjahr 2010, V.27).

© DIW Berlin 2012

Berechnungen auf Basis des SOEP unterscheiden sich nur wenig von der amtlichen Einkommens- und Verbrauchsstichprobe.

Abbildung 5

Struktur der haushalte nach haushaltstypen und 
einkommenssegmenten1 im Jahr 2008
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Verbrauchsstichprobe (EVS) 2008 (80-Prozent-Scientific-Use-File des FDZ der statistischen Ämter des Bundes 
und der Länder).

© DIW Berlin 2012

Im untersten Dezil bezieht nur gut die Hälfte der Haushalte Sozialtransfers.
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im Jahre 2013 erhoben wird, werden die Sätze jeweils 
zum ersten Januar angepasst. Dabei wird ein gewich-
tetes Mittel aus Konsumpreisindex für regelbedarfsre-
levante Güter und Dienstleistungen (70 Prozent) und 
Lohnwachstum (30 Prozent) herangezogen. Mit der An-
passung am 1.1.2013 werden dabei die Preisanstiege in 
der Periode Juli 2011 bis Juni 2012 ausgeglichen.9 Künf-
tige Preissteigerungen werden dabei jedoch nicht be-
rücksichtigt. Insbesondere wird die zum 1.1.2013 deut-
lich steigende EEG-Umlage nicht eingerechnet. Soweit 
andere Komponenten des Strompreises konstant blei-

9 Deutscher Bundesrat, Drucksache 553/12, 20.9.2012, Verordnung des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, Regelbedarfsstufen-Fortschrei-
bungsverordnung 2013.

ben, ist mit einem realen Anstieg des Strompreises um 
rund sechs Prozent zu rechnen. Das bedeutet zum Bei-
spiel für einen armutsgefährdeten Ein-Personen-Haus-
halt (Regelsatz 374 Euro pro Monat) einen Anstieg der 
Stromausgaben um 1,67 Euro pro Monat. Zum Aus-
gleich müsste die gegenwärtig vorgesehene Erhöhung 
des monatlichen Regelsatzes um acht Euro zum 1.1.2013 
auf 9,67 Euro angehoben werden.

Im Wohngeld ist bisher kein Ausgleich für die Stromaus-
gaben vorgesehen. Allerdings wurde von 2008 bis 2009 
ein Heizkostenzuschuss von durchschnittlich 37 Euro 
pro Monat mit dem Wohngeld ausgezahlt, um die ho-
hen Brennstoffkosten zu kompensieren. Bei den anhal-
tend hohen Rohöl- und damit auch Gaspreisen könnte 

Nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) wird die 

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien durch festgelegte 

Einspeisungsvergütungen gefördert. Diese sind differenziert 

nach Energiequellen und Anlagengrößen und werden in der 

Regel für einen Zeitraum von 20 Jahren gewährt. Die aktuellen 

Vergütungssätze liegen in den meisten Stunden höher als der 

Strompreis am Großhandelsmarkt. Diese Differenzen werden 

durch einen bundesweiten Ausgleichsmechanismus auf alle Ver-

sorgungsunternehmen, die Letztverbraucher beliefern, verteilt. 

Der Ausgleichsmechanismus und die Berechnung der EEG-Umla-

ge haben sich mehrmals geändert. Seit dem Jahr 2010 müssen 

die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) den EEG-Strom an der 

Börse vermarkten und erhalten von den Versorgungsunterneh-

men eine Umlage gemäß der Ausgleichsmechanismusverord-

nung (AusglMechV). Anlagenbetreiber können alternativ zur 

festen Vergütung ihren erzeugten Strom selbst vermarkten und 

hierfür ab 2012 eine Marktprämie beanspruchen. Diese Prämie 

wird ebenfalls durch die Umlage finanziert.

Die Höhe der EEG-Umlage pro Kilowattstunde wird von den 

ÜNB jeweils im Oktober für das Folgejahr im Internet bekannt 

gegeben (www.eeg-kwk.net). Zugrunde gelegt werden dabei 

die prognostizierten Einnahmen und Ausgaben für das folgen-

de Kalenderjahr sowie die Differenz zwischen den tatsächli-

chen Einnahmen und Ausgaben zum Zeitpunkt der Festlegung 

der EEG-Umlage. Die Höhe des gesamten Umlagebetrages 

hängt somit wesentlich von dem Bestand an EEG-Anlagen, 

der Anlagenausnutzung, den Förderbedingungen und der 

Preisentwicklung an der Strombörse ab. 

Zu den Einnahmen der ÜNB zählen unter anderem Erlöse aus der 

Vermarktung des EEG-Stroms, Zahlungen der EEG-Umlage sowie 

Zinsen und Einnahmen für Ausgleichsenergie für den EEG-Bilanz-

kreis. Für die Prognose der Vermarktungserlöse werden Börsenter-

minpreise von Oktober des vorangegangenen bis September des 

laufenden Kalenderjahres und Profilfaktoren der Stromerzeugung 

aus erneuerbaren Energien zugrundegelegt. Zu den Ausgaben 

der ÜNB gehören insbesondere Zahlungen für Vergütungen und 

Prämien, daneben aber auch Zahlungen für Zinsen, den untertä-

gigen Ausgleich, die Abrechnung der Ausgleichsenergie für den 

EEG-Bilanzkreis, die Erstellung von vortägigen und untertägigen 

Prognosen, die Einrichtung und den Betrieb eines Anlagenregis-

ters, die Börsenzulassung und Handelsanbindung, den Belas-

tungsausgleich zwischen verschiedenen ÜNB, Informationstechnik 

sowie für die Erstellung der Prognosen und der Ermittlung der 

EEG-Umlage. Die ÜNB können zusätzlich eine Liquiditätsreserve 

von bis zu zehn Prozent der Differenz aus erwarteten Ausgaben 

und Einnahmen vorsehen.

Bei der Berechnung der Umlage pro Kilowattstunde sind 

ausgehend vom erwarteten Stromverbrauch in Deutschland 

die Eigenerzeugung in Industriekraftwerken und der Eigen-

verbrauch von Strom aus dezentralen Anlagen zu berücksich-

tigen. Außerdem sind im EEG geregelte Vergünstigungen 

durch das sogenannte Grünstromprivileg und die Besondere 

Ausgleichsregelung für stromintensive Unternehmen des 

produzierenden Gewerbes und Schienenbahnen in Rechnung 

zu stellen. Als Folge vor allem der Besonderen Ausgleichsrege-

lung, die zu weitgehenden Umlagebefreiungen für zahlreiche 

Unternehmen führt, müssen private Haushalte und andere 

nichtprivilegierte Verbraucher einen erhöhten Teil der gesam-

ten Umlage tragen. Private Haushalte müssen darüber hinaus 

auf die EEG-Umlage auch Mehrwertsteuer entrichten. 

Kasten 1

eeG-umlage
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solch ein Heizkostenzuschuss wieder in die Diskussion 
kommen.10 Es wäre möglich, in das Wohngeld auch eine 
entsprechende Unterstützung für erhöhte Strompreise 
zu integrieren. Wenn der gleiche Stromverbrauch wie 
bei der Grundsicherung unterstellt wird, dann müss-
te ein Ein-Personen-Haushalt zur Kompensation des 
EEG-bedingten Anstiegs der Strompreise im Jahr 2013 
einen Zuschuss von 1,67 Euro pro Monat erhalten. Um 
die gesamten (realen) Preissteigerungen beispielsweise 
seit 2008 aufzufangen wäre ein Zuschuss von 5,17 Euro 

10 Bei der Gestaltung solch eines Zuschusses wäre darauf zu achten, dass 
Anreize und Unterstützung für die Umsetzung einer energetischen Sanierung 
des Gebäudes für Vermieter- und Mieter erhalten bleiben.

pro Monat erforderlich. Größere Haushalte würden ent-
sprechend der gewichteten Personenzahl einen größe-
ren Zuschuss gewährt bekommen. 

Bei der regelmäßigen Anpassung der Bafög-Sätze ist die 
Entwicklung der Lebenshaltungskosten ein entschei-
dender Faktor. Dazu wird der allgemeine Konsumpreis-
index verwendet. In diesem sind die Stromausgaben mit 
2,4 Prozent gewichtet. Allerdings haben die tatsächli-
chen Stromausgaben bei Bafög-Empfängern mit rund 
4,5 Prozent des Regelsatzes einen deutlich höheren An-
teil (Annahme: Verbrauch wie Ein-Personen-Haushalt 
in Grundsicherung). Eine Anpassung der Bafög-Sätze 
zum Jahr 2013 würde bei der angemessenen Gewich-
tung der Strompreissteigerung seit der letzten Bestim-

Die Verteilungswirkungen von Stromausgaben und EEG-Umlage 

haben wir auf Grundlage der Einkommens- und Verbrauchsstich-

probe (EVS) für die Jahre 1998 bis 2008 sowie des Sozio-oeko-

nomischen Panels (SOEP) des Erhebungsjahres 2010 analysiert.1 

Dazu verwenden wir die anonymisierten Einzeldaten der 

Scientific-Use-Files dieser Haushaltserhebungen. Wie bei Vertei-

lungsanalysen üblich, wird ein bedarfsgewichtetes Haushalts-

netto-Äquivalenzeinkommen verwendet, um unterschiedliche 

Haushaltsgrößen zu berücksichtigen. Hierzu verwenden wir 

– wie international inzwischen üblich – die „neue“ beziehungs-

weise „modifizierte OECD-Skala“, nach der dem Haushaltsvor-

stand ein Gewicht von 1, jedem weiteren Haushaltsmitglied ab 

14 Jahren ein Gewicht von 0,5 und Kindern unter 14 Jahren ein 

Gewicht von 0,3 zugewiesen wird.

In den Haushaltserhebungen werden nur die Stromausgaben 

erfragt, nicht jedoch die verbrauchten Mengen. Für eine 

Schätzung des zugrundeliegenden Stromverbrauchs muss man 

berücksichtigen, dass die Höhe des Strompreises von der Höhe 

des Stromverbrauchs abhängt. Entsprechend differenzierte 

Angaben werden von Eurostat veröffentlicht. Bei Haushalten 

1 Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 2008: 80-Prozent-Scien-
tific-Use-File des FDZ der statistischen Ämter des Bundes und der Länder. 
Die SOEP-Daten stammen aus dem Befragungsjahr 2010 (Welle 27, Data 
Distribution 1984–2010, V.27). Bei Mietern wurden die monatlichen 
Abschlagszahlungen für Strom erhoben, bei Eigentümern die durchschnitt-
lichen Ausgaben für Strom im vorange gangenen Kalenderjahr. Quelle: TNS 
Infratest: Methodenbericht zum Be fra gungsjahr 2010 (Welle 27) des 
Sozio-oekonomischen Panels, Mai 2011. Vgl. auch Gert G. Wagner, Jan 
Goebel, Peter Krause, Rainer Pischner und Ingo Sieber, Das Sozio-oekono-
mische Panel (SOEP): Multidisziplinäres Haushaltspanel und Kohortenstu-
die für Deutschland – Eine Einführung (für neue Datennutzer) mit einem 
Ausblick (für erfahrene An-wender), in: AStA Wirtschafts- und Sozialstatisti-
sches Archiv Bd. 2, Heft 4, 2008, 301–328.

mit Stromheizung berechnen wir zunächst die mittleren Strom-

ausgaben eines äquivalenten Haushaltes ohne Nachtspeicher-

heizung (gleiches Dezil und gleicher Haushaltstyp) und schät-

zen die zusätzlichen Ausgaben für Stromheizung. Für Strom 

für Nachtspeicherheizungen unterstellen wir einen niedrigeren 

Durchschnittspreis von rund 15 Cent pro Kilowattstunde.

Für die Analyse der Belastungswirkungen unterstellen wir eine 

vollständige Überwälzung der EEG-Umlage auf die Haushalte. 

Dabei messen wir nur die unmittelbaren Belastungswirkungen. In-

direkte Belastungswirkungen durch Preiserhöhungen von Gütern 

werden vernachlässigt. Da die stromintensiven Produktionsbe-

reiche weitestgehend von der EEG-Umlage befreit sind, dürften 

dadurch keine nennenswerten Effekte auftreten. Ebenso werden 

Wachstums- und Beschäftigungswirkungen vernachlässigt.

Für diese Studie verwenden wir die aufbereiteten Daten der 

EVS. Die Analysen für das Jahr 2013 basieren auf der EVS 

2008. Dazu werden die Stromausgaben ausgehend vom 

Strompreis für 2012 (nach BDEW) und einem Anstieg der 

EEG-Umlage auf 5,3 Cent pro Kilowattstunde unter der An-

nahme konstanten Stromverbrauches berechnet. Im Mittel be-

trägt die Fortschreibung der Stromausgaben 2013 gegenüber 

2008 26,5 Prozent, die gesamten Konsumausgaben werden 

mit 13,0 Prozent und die Nettoeinkommen mit 12,2 Prozent 

fortgeschrieben. Eine Anpassung der Haushaltszusammenhän-

ge und der Einkommensverteilung wird nicht vorgenommen.

Die Analysen auf Grundlage des SOEP ergeben ähnliche 

Wirkungen zur Belastung durch Strompreise beziehungsweise 

EEG-Umlage. Die regressiven Belastungswirkungen bezogen 

auf die Haushaltseinkommen fallen etwas stärker aus als auf 

Grundlage der EVS. 

Kasten 2

verteilungswirkungen der Stromausgaben und der eeG-umlage
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mung der Bafög-Sätze um 0,54 Euro pro Monat höher 
ausfallen. Zusammen mit der Berücksichtigung des 
erwarteten Anstiegs der EEG-Umlage müsste der Satz 
zusätzlich zur allgemeinen Inflationsrate um 2,19 Euro 
pro Monat angehoben werden, wenn der gesamte Strom-
kostenanstieg kompensiert werden soll.

Insgesamt würden sich die Kosten der gesamten Kom-
pensation für die Staatskasse auf 154 Millionen Euro pro 
Jahr belaufen, davon für die Grundsicherung 104 Milli-
onen, für Wohngeld 32 Millionen und für Bafög 18 Mil-
lionen Euro. Damit würde nicht nur der für 2013 erwar-
tete Strompreisanstieg aufgrund der höheren EEG-Um-
lage abgedeckt, sondern auch noch nicht kompensierte 
Strompreissteigerungen der letzten Jahre.

Grundfreibetrag bei der Stromsteuer einführen

In der aktuellen Diskussion ist auch eine Reduktion 
der Stromsteuer, die für Haushalte 2,05 Cent pro Kilo-
wattstunde beträgt. Allerdings würde eine allgemeine 
Absenkung größere Vorteile für Haushalte mit hohem 
Stromverbrauch bringen und weniger auf die Heraus-
forderung einkommensschwacher Haushalte eingehen. 
Deswegen könnte man unabhängig von der Haushalts-
größe beispielsweise für die ersten 1 000 (oder 500) 
Kilowattstunden Stromverbrauch die Stromsteuer auf 
den Mindestsatz für Haushalte von 0,1 Cent pro Kilo-
wattstunde (Energiesteuer-Richtlinie 2003/96/EG) re-
duzieren und für den darüber hinausgehenden Ver-
brauch den bisherigen Satz von 2,05 Cent pro Kilowatt-
stunde beibehalten.11 Ein Grundfreibetrag von 500 bis 
1 000 Kilo wattstunden liegt unter dem tatsächlichen 
Jahres verbrauch der meisten Haushalte und beeinträch-
tigt somit nicht die mit der Einführung der Stromsteu-
er beabsichtigte Lenkungswirkung.

Wir nehmen an, dass der Grundfreibetrag allen Haus-
halten zugutekommen würde, da eine Differenzierung 
zwischen reichen und armen Haushalten zu unver-
hältnismäßigen Transaktionskosten für Stromversor-
gungsunternehmen führen würde. Allerdings erfasst 
der Grundfreibetrag bei einkommensschwachen Haus-
halten einen größeren Anteil des Stromverbrauchs als 
bei einkommensstarken Haushalten. Dadurch kann er 
einen Beitrag zur verteilungspolitischen Abfederung 
der Strompreissteigerung leisten. Mit einem Grundfrei-
betrag von 1 000 Kilowattstunden (500 Kilowattstun-

11  Das könnte als ein kleiner Schritt in die Richtung von Sozial- oder 
Stromeffizienztarifen wie in Italien oder Kalifornien angesehen werden. Tews, K. 
(2011): Stromeffizienztarife für Verbraucher in Deutschland? Vom Sinn, der 
Machbarkeit und den Alternativen einer progressiven Tarifsteuerung. FU Berlin. 
Wenn größere Familien einen größeren Grundfreibetrag erhalten sollen, müsste 
das Energieversorgungsunternehmen die Anzahl der Haushaltsmitglieder 
erfassen. 

den) werden 39 Prozent (20 Prozent) der zusätzlichen 
Stromausgaben durch die wachsende EEG-Umlage im 
untersten Einkommenssegment kompensiert. Dabei ist 
die Bedeutung für kleine Konsumenten, also Ein- und 
Zwei-Personen-Haushalte im untersten Dezil, relativ ge-
sehen am größten, da sie den kleinsten Stromverbrauch 
haben. Bei ihnen werden 47 Prozent (25 Prozent) der 
Strompreissteigerung kompensiert. Hier ist die Wirkung 
auch insofern besonders wichtig, als in diesem Segment 
ein kleinerer Anteil von Haushalten von sozialen Trans-
fers erfasst ist als bei größeren Haushalten (Abbildung 5). 

Da ein solcher Grundfreibetrag nicht nur armutsgefähr-
deten, sondern allen Haushalten zur Verfügung stün-
de, wären die Steuerausfälle insgesamt deutlich grö-
ßer als bei einer sozial differenzierten Kompensation. 
Bei einem Grundfreibetrag von 1 000 Kilowattstunden 
(500 Kilowattstunden) würden Steuerausfälle in Höhe 
von 792 Millionen Euro (404 Millionen Euro) anfallen. 
Davon kämen rund 20 Prozent den Haushalten in den 
untersten beiden Einkommensdezilen zugute. 

Haushalte bei der effizienten Stromverwendung 
unterstützen 

Mit effizienten Geräten und verbessertem Nutzungsver-
halten können die Stromausgaben stark reduziert wer-
den. Beispielsweise bestehen bei Kühlschränken, der 
Telekommunikations- und Informationstechnik gro-
ße Einsparpotentiale sowohl durch moderne Geräte 
als auch durch effizientere Nutzung. Allerdings wer-
den die Stromausgaben bei Kaufentscheidungen und 
dem Nutzungsverhalten meist nur teilweise berücksich-
tigt. Deswegen fördern Bundeswirtschaftsministerium 
und Bundesumweltministerium Beratungsprogramme 
für Haushalte. Dazu gibt es Beratung in Beratungsstel-
len und Stützpunkten der Verbraucherzentralen und 
per Telefon oder online von Verbraucherverbänden und 
der Deutschen Energieagentur. Einkommensschwa-
che Haushalte werden vom Deutschen Caritasverband 
(DCV) und vom Bundesverband der Energie- und Kli-
maschutzagenturen Deutschland (eaD) vor Ort über 
Energiesparmaßnahmen beraten und beispielsweise mit 
schaltbaren Steckleisten und Energiesparlampen ausge-
rüstet. Dieses gezielte Programm wird seit 2009 mit ins-
gesamt 13,4 Millionen Euro gefördert und erreicht im 
Durchschnitt 16 Prozent Einsparungen.12 

12 Dünnhoff, Elke et al. (2009): Evaluation des Cariteam-Energiesparservice 
in Frankfurt a. M., (IFEU-Institut, Juni 2009). Ein großer Anteil der Einsparungen 
war allerdings dem Austausch von Glühlampen durch Energiesparlampen 
zuzuschreiben, der jetzt teilweise durch ein Verkaufsverbot geregelt ist. Insofern 
sind eine Weiterentwicklung der Konzeption und gegebenenfalls eine 
Aufstockung des Fördervolumens notwendig, um noch mehr Haushalte zu 
beraten.
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lionen Euro kosten. Dadurch würden die Stromrechnun-
gen permanent um 195 Millionen Euro pro Jahr reduziert.

Fazit und politische Schlussfolgerungen

Mit der steigenden EEG-Umlage zur Finanzierung der 
Förderung von Strom aus erneuerbaren Energien wird 
der Anteil von Strom an den Konsumausgaben im Jahr 
2013 auf 2,5 Prozent steigen. Davon entfallen 0,5 Prozent-
punkte auf die EEG-Umlage. Allerdings sind die Belas-
tungen für die einkommensschwächeren Bevölkerungs-
schichten deutlich höher. Das DIW Berlin hat die Vertei-
lungswirkungen der Strompreise und der EEG-Umlage 
auf Grundlage der Einkommens- und Verbrauchsstich-
probe sowie des Sozio-oekonomischen Panels untersucht. 

In einkommensschwachen Haushalten (1. Dezil) steigt 
der Anteil von Strom an den Konsumausgaben im Jahr 
2013 voraussichtlich auf 4,5 Prozent. Für Empfänger von 
Grundsicherung und Bafög werden die Beträge zwar 
grundsätzlich angepasst, allerdings zeitverzögert. Für 
einen vollständigen Ausgleich der steigenden EEG-Um-
lage müssten zum Beispiel Ein-Personen-Haushalte 
für 2013 zusätzlich 1,67 Euro pro Monat erhalten. Im 
Wohngeld ist bisher kein Ausgleich für die Stromkos-
ten vorgesehen. Es wäre aber möglich, in das Wohngeld 
eine Unterstützung für steigende Stromkosten zu inte-
grieren. Insgesamt würden sich die Kosten der gesam-
ten Ausgleichszahlungen für den Staatshaushalt auf 
154 Millionen Euro im Jahr 2013 belaufen, davon für 
Grundsicherung für Arbeitssuchende 104 Millionen, 
für Wohngeld 32 Millionen und für Bafög 18 Millionen 
Euro. Damit würden noch nicht kompensierte Strom-
preissteigerungen der letzten Jahre und darüber hinaus 
der für 2013 erwartete Anstieg der EEG-Umlage aus-
geglichen. Demgegenüber stehen Mehrwertsteuerein-
nahmen, die auf die EEG-Umlage erhoben werden. Sie 
machen 2011 937 Millionen Euro aus und werden 2013 
auf rund 1,4 Milliarden Euro steigen. Mit nur elf Pro-
zent der Mehrwert steuer einnahmen auf die EEG-Um-
lage ließen sich insofern die sozialen Transfersysteme 
anpassen. Allerdings beantragt nur jeder zweite arme 
Haushalt eine Grundsicherung, Bafög oder Wohngeld. 

Wenn man – wie derzeit teilweise in der Öffentlich-
keit diskutiert – die Stromsteuer reduzieren möchte, 
könnte man einen Grundfreibetrag zum Beispiel von 
1 000 Kilo wattstunden pro Jahr einführen, wobei der 
durch die Steuer beabsichtigte Anreiz zum Stromspa-
ren erhalten bliebe. Damit wären Steuerausfälle in 
Höhe von 792 Millionen Euro verbunden. Davon kä-
men knapp 20 Prozent den untersten beiden Einkom-
menssegmenten zugute.

Ergänzend zu einer Erhöhung von Grundsicherung, 
Bafög und Wohngeld sollten in den armutsgefährde-

Die höheren Preise effizienterer Geräte werden als wei-
tere Hemmschwelle gesehen. Deswegen wurde in Dä-
nemark, den Niederlanden und Österreich zeitweise 
der Kauf besonders effizienter Kühlgeräte mit 50 bis 
100 Euro Prämie gefördert. So konnte eine schnelle 
Markteinführung effizienterer Geräte erfolgreich geför-
dert werden.13 Mit einem ähnlichen Programm könn-
ten jedoch auch gezielt einkommensschwache Haushal-
te beim Energiesparen unterstützt werden.

Rund ein Viertel der Kühlschränke in Deutschland hat 
ein Alter von neun oder mehr Jahren.14 Mit dem Aus-
tausch eines alten Gerätes durch einen effizienten Kühl-
schrank (mindestens A++) reduziert sich der Stromver-
brauch um rund 70 Prozent und somit sinken die Strom-
ausgaben um 64 Euro Jahr (Annahme 150 l Kühlraum, 
87 cm Höhe, 95 Kilowattstunden pro Jahr). Ein weite-
res Viertel der Kühlschränke ist zwischen fünf und acht 
Jahren alt; mit ihrem Austausch werden 40 Euro pro 
Jahr gespart. Bei einem angenommenen Kühlschrank-
neupreis einschließlich Entsorgung des Altgerätes von 
300 Euro rentiert sich der Ersatz der genannten Beispiel-
kühlschränke nach fünf beziehungsweise acht Jahren. 15

Eine öffentliche Förderung könnte einkommensschwa-
chen Haushalten bei solchen längerfristigen Anschaffun-
gen helfen, für die kurzfristig oft nicht genügend finanzi-
eller Spielraum besteht.16 Eine Prämie von zum Beispiel 
150 Euro würde die Hälfte der Anschaffungsausgaben 
abdecken, so dass mit den Einsparungen danach die An-
schaffungsausgaben innerhalb von 2,5 bis vier Jahren fi-
nanziert sind. Solch ein Programm würde, wenn es zum 
Austausch eines Kühlschrankes bei der Hälfte der 7,5 Mil-
lionen armutsgefährdeten Haushalte führt, circa 560 Mil-

13 Demehl, C. (2010): Austausch von Kühlgeräten durch effiziente Neugeräte 
in privaten Haushalten – Die Trennungsprämie in Österreich im Vergleich zu 
ähnlichen Programmen in Dänemark und den Niederlanden, Uni-Münster, 
Transpose Working Paper 9. Auch einige Versorgungsunternehmen in 
Deutschland zahlen ihren Kunden eine Prämie von 50 Euro für den Kauf eines 
Kühlgerätes der höchsten Effizienzklasse. Herling, J., Brohmann, B. (2011): 
Finanzielle Kaufanreize bei Weißer Ware und TV: Instrumentenoption für 
Deutschland?, Öko-Institut, Transpose Working Paper 12.

14 Krömker, D., Dehmel, C. (2010): Einflussgrößen auf das Stromsparen im 
Haushalt aus psychologischer Perspektive. Universität Kassel.

15 Berechnung unter Annahme fünf Prozent Verzinsung und zwei Prozent 
Strompreisanstieg. 

16 Zur möglichen Ausgestaltung solch einer Prämie siehe Dünnhoff, E., 
Eisenmann, l., Schäferbarthold, U. (2010): Leitfaden: Einführung von 
Energiesparberatungsangeboten für einkommensschwache Haushalte. Kapitel 
10.1. Endbericht. Der Kreis der berechtigten Haushalte könnte über 
Grundsicherungs-, Wohngeld- und BAföG-Empfänger definiert werden. Da viele 
Haushalte sich jedoch nicht um diese Leistungen bewerben, könnte alternativ 
auch ein Sozialpass verwendet werden, der in vielen Städten breiter gefasste 
Qualifikationsmerkmale umfasst. Bei einem Vergleich der französischen und 
britischen Erfahrungen betont Dubois (2012, Implementing fuel pverty policy, 
The Challange of identification of fuel poor households, IAEE European 
conference 2012 proceedings) die Bedeutung von direkter Ansprache der 
betroffenen Haushalte, da bis zu 50 Prozent nicht von sich aus aktiv werden. 
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tausch eines Kühlschrankes bei 50 Prozent der 7,5 Mil-
lionen armutsgefährdeten Haushalte führt, ungefähr 
560 Millionen Euro erfordern. Dadurch würden die 
Stromrechnungen permanent um 195 Millionen Euro 
pro Jahr reduziert.

Selbst wenn alle Maßnahmen zusammen eingeführt 
würden, läge die Belastung der öffentlichen Haushalte 
in der gleichen Größenordnung wie das voraussichtli-
che Aufkommen aus der anteiligen Umsatzsteuer auf 
die EEG-Umlage im Jahr 2013.

ten Haushalten gezielt Energieeffizienzmaßnahmen ge-
fördert werden. Für viele Haushaltsanwendungen ste-
hen effizientere Geräte zur Verfügung. So könnten in 
rund der Hälfte solcher Haushalte durch den Ersatz ei-
nes alten Kühlschrankes jährlich rund 40 bis 63 Euro 
für Strom gespart werden. Wenn diese Einsparpoten-
tiale erschlossen werden sollen, dann sollten nicht nur 
Informations- und Beratungsprogramme ausgebaut, 
sondern insbesondere für einkommensschwache Haus-
halte auch der Austausch von Kühlschränken gefördert 
werden. Solch ein Programm würde, wenn es zum Aus-

Abstract: 2013 will see a significant increase in the 
surcharge  stipulated by the Renewable Energy Sources Act 
(EEG) and paid by power consumers to promote the use of 
renewable energies. This will equate to a rise in the share 
of private households’ consumer spending on electricity 
from around 2.3 percent on average in 2011 or almost 
2.4 percent in 2012 to almost 2.5 percent in 2013. The 
EEG surcharge accounts for 0.5 percentage points of this, 
or 0.6 percentage points including VAT. However, these 
proportions are significantly higher for low-income than for 
high-income households. DIW Berlin calculated the regres-
sive distribution effects of rising electricity prices in general 
and the increasing EEG surcharge in particular on the basis 
of the Federal Statistical  Office’s sample survey of income 
and expenditure (EVS) and the German Socio-Economic 
Panel Study (SOEP) and extrapolated the results for 2013. 

The calculation indicates that households with the lowest 
income are especially adversely affected by the current price 
increases.

To compensate for the social hardship of rising  electricity 
prices for low-income households, the existing benefit 
systems could be adapted to anticipate price increases. At 
the same time, low-income households could be supported 
with tailored advice and financial assistance to enhance 
the efficiency of their electricity use and to ensure a lasting 
reduction of electricity expenditure. Another option would 
be to reduce the electricity tax for a basic volume of power 
consumption. Even if all three options were pursued in paral-
lel, costs for public budgets are in line with revenue from 
VAT on the EEG surcharge, which is expected to increase to 
around 1.4 billion euros in 2013.

riSinG eeG SurchArGe: undeSirABle diStriButiOn eFFectS cAn Be reduced

JEL: D12, D30, H23, L94

Keywords: Distributional effeCents power prices, historic development of prices, 
compensation mechanisms, efficiency
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